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 Veröffentlicht am 27.05.2002

Rechtssatz

§ 137 Abs 1 Z 24 WRG stellt Einleitungen in eine Kanalisationsanlage (§ 32b) unter Strafe, die ohne Zustimmung des

Kanalisationsunternehmens vorgenommen werden, oder bei denen die gemäß § 33b Abs 3 erlassenen

Emissionsbegrenzungen bzw die vom Kanalisationsunternehmen zugelassenen Abweichungen nicht eingehalten

werden. Diese Bestimmung sieht also nicht vor, dass betriebliche Abwässer nur mit behördlicher Bewilligung in einen

ö;entlichen Kanal eingeleitet werden dürfen (zumal die Indirekteinleiterverordnung, BGBL II Nr 222/1998, die

Abwässereinleitung nur bei bestimmten Arten von Betrieben für bewilligungsp?ichtig erklärt und die Strafbestimmung

bei Zuwiderhandlung § 137 Abs 2 Z 5 WRG lautet). Eine Berichtigung des erstinstanzlichen Vorhaltes "ohne behördliche

Bewilligung" durch Heranziehung eines zutre;enden Tatbestandselementes nach § 137 Abs 1 Z 24 WRG war mangels

rechtzeitiger entsprechender Verfolgungshandlung ausgeschlossen.

Schlagworte

Indirekteinleiter Kanalisation Betrieb Abwässer Zustimmungspflicht Bewilligungspflicht Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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